
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1961/11/28 4Ob94/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.11.1961

Norm

AngG §17 V

Rechtssatz

Das Angestelltengesetz kennt nur einen Anspruch auf Urlaub in natura, nicht auch einen Anspruch auf Ab2ndung oder

Entschädigung für unterbliebenen Urlaub.

Entscheidungstexte

4 Ob 94/61

Entscheidungstext OGH 28.11.1961 4 Ob 94/61

Veröff: Arb 7459

Schlagworte

SW: Urlaubsentschädigung, Urlaubsabfindung, Angestellte, Verbrauch, Urlaubsrest, Resturlaub, Ablöse,

Urlaubsanspruch, aufrechtes Dienstverhältnis, Abgeltung, Konsumierung, Erholungsurlaub, Naturalanspruch
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